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Ökokonto undÖkopunkte

Kompensations- oder Ausgleichs-
maßnahmen werden für alle er-
denklichen Bauvorhaben benötigt.
DerBauvonSchweinestall, Reithalle,
Windpark oder einer neuen Kreis-
straße, sie alle stellen nach Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) einen
Eingriff in die Natur und Landschaft
dar und müssen daher ausgeglichen
werden. Früher erfolgte dies meist
durch Ankauf und anschließende
Stilllegung von Flächen. Seit 2008
gibt es das Ökokonto, welches eine
Kompensation für Eingriffe auchauf
extensiv genutzten Flächen im Pri-
vateigentum ermöglicht. Der Flä-
cheneigentümer muss hierbei im-
mer eine Grundbucheintragung zu-
gunsten des jeweiligen Kreises im
Sinne des Naturschutzes vorneh-
men. Auf dieseWeise soll die dauer-
hafte Sicherung der Fläche gewähr-
leistet werden.

Was geschieht später mit
den Windparkflächen?
BesondersWindparkbetreiber set-

zen auf die zeitlich befristete Kom-
pensation über sogenannte Pacht-
verträge. Begründetwird diesesMo-
dell mit der Laufzeit der Windmüh-
len.Dadiesemeist für 20bis 25 Jahre
in Betrieb sind, scheint auch das Ar-
gument einer befristeten Kompen-
sation nachvollziehbar. Tatsächlich
wirdnur indenallerseltenstenFällen
eine Windkraftanlage aus dem Be-
trieb genommen, ohne zeitgleich
durch eine neuere Anlage ersetzt zu
werden (Repowering). Der Aus-
gleich für Bauvorhaben muss dauer-
haft erbracht werden, da beispiels-
weise auch eine Straße auf unbe-
stimmte Zeit durch die Landschaft
verläuft. Genauso verhält es sich bei
Windenergieanlagen. Auch bei die-
sen wird eine Genehmigung ohne
zeitliche Befristung ausgegeben.
Aus diesemGrundwird vonder Bau-

Die Landwirtschaftskammer ver-
marktet schon seit Jahren Öko-
punkte und Kompensationsflä-
chen an ausgleichspflichtige Vor-
habenträger. Vermehrt werden
Fragen der Flächeneigentümer zur
Verpachtung von Ökopunkten ge-
stellt: Ist es möglich, Ökopunkte
nurzuverpachtenundnachAblauf
der Pachtzeit erneut zu vermark-
tenoderdieFlächewiederkonven-
tionell landwirtschaftlich zu nut-
zen?

Was hinter der Pacht von Ausgleichsflächen steckt

behörde, genauwie bei dem Bau ei-
ner Straße, eine dauerhafte Siche-
rungderAusgleichsflächenverlangt.
Letztlich ist die Zuweisung von Aus-
gleichsflächen oder Ökopunkten an
dieBaugenehmigungdes jeweiligen
Vorhabens gebunden. Somit entfällt
zwar zunächst die Zuweisung, so-
bald ein Bauwerk abgebaut wird. In
der Regel wird jedoch der Rückbau
für ein neues Bauwerk angerechnet.
Das gilt auch bei Repowering-Ver-
fahren. Die vormals belastete Aus-
gleichsfläche wird also nicht frei,
sondernnuraufdieneueWindkraft-
anlage umgelagert.
In dem Fall, dass eine Windkraft-

anlage entfernt wird ohne direkte
Umlagerung auf ein neues Bauvor-
haben, würden die vormals genutz-
ten Ausgleichsflächen oder Öko-
punkte vermeintlich frei werden.
AufderFläche istauch indiesemSze-
nario aufgrund der langjährigen
stark eingeschränkten Nutzung kei-
ne konventionelle Landwirtschaft
mehr zubetreiben. Eine erneuteAn-
erkennung als Ökokonto bleibt
zwarweiterhinmöglich,wird jedoch
anhandderdannentstandenenAus-
gangssituation neu bewertet.

Kreise handhaben das
Verfahren unterschiedlich
Sollte der Kreis zustimmen, dass

dieVerpflichtungaufder vorherigen
Ausgleichsfläche bei Aufgabe des
Vorhabens ebenfalls aufgehoben
wird, so wird der Nutzen der Fläche

für den Naturschutz neu berechnet.
Eine jetzige Ackerfläche, die durch
die Umstellung auf extensives Grün-
land auf einem Hektar beispielswei-
se 10.000 Ökopunkte erzielen kann,
würde 25 Jahre später vielleicht
noch rund 4.000 Ökopunkte errei-
chen. Dies ist dadurch zu erklären,
dass das vermutlich bereits für den
Naturschutz gut entwickelte höher-
wertige Grünland eine geringere
Aufwertbarkeit aufweist. Sollten
sich in der Zwischenzeit auf der vor-
maligen Ökofläche sogar gesetzlich
geschützte Biotope entwickelt ha-
ben, so ist keine Verbesserung der

Fläche mehr möglich. Somit entfällt
eine erneute Anrechnung dieser ge-
schützten Teilflächen als Ausgleichs-
fläche völlig.

Pacht entspricht einer
Ratenzahlung

Die Pacht von Ausgleichsflächen ist
nichts anderes als ein Verkauf auf Ra-
ten, da nach Ablauf der Pachtzeit die
Flächenicht indiekonventionelleNut-
zungzurückfällt.ObdieAusgleichsflä-
che neu bewertet werden kann oder
nicht, geschieht gänzlich unabhängig
von der Vertragsgestaltung beimVer-
kauf der Ökopunkte. Es wäre also ir-
relevant,obdieEntschädigungfürdie
HerrichtungderAusgleichsflächeinei-
ner Einmalzahlung oder über eine
jährliche „Pacht“ erfolgt ist. Letztlich
sollte beim Verkauf von Ökopunkten
immer von einer dauerhaften, zeitlich
unbefristeten Aufgabe der Flächen-
nutzung im konventionellen Sinne
ausgegangenwerden. Die sogenann-
te „Pacht“ entspricht demnach wohl
eher einer Ratenzahlung.
Die Dauerhaftigkeit der Maßnah-

men sollte jeder Landeigentümer bei
der Preisverhandlung mit einem Aus-
gleichspflichtigen berücksichtigen.
Preise unter dem allgemeinen Niveau
können nur zulasten der Flächenei-
gentümer gehen.

Monika Eden
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 45 51-95 98-48
meden@lksh.de

Extensiv genutztes Feuchtgrünland in einem Ökokonto.

Amphibienfreundliche Kleingewässer sind gesetzlich geschützte Biotope.
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